
Nachweis Sporttauglichkeitsuntersuchung 

gemäß Durchführungsbestimmungen zur Regionalliga Nordost 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN § 1 NOFV-Regionalliga 

 

 

Verein/Kapitalgesellschaft: 

 

      

(Name des Vereins/der Kapitalgesellschaft) 

 

In der Regionalliga dürfen nur Spieler eingesetzt werden, denen die Sporttauglichkeit entsprechend 

den Empfehlungen für Tauglichkeitsuntersuchungen des DFB* erteilt wurde. Der Nachweis ist vor 

Aufnahme in die Spielberechtigungsliste zu erbringen. 

* Mindestanforderung: körperliche Untersuchung (Bewegungsapparat und innere Organe), 

Krankengeschichte, Ruhe-EKG. 

Darüber hinaus optional: Belastungs-EKG, Echokardiographie, begrenzte od. ausführliche 

Laborwerte. 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich mich einer sportärztlichen Untersuchung entsprechend den 

Empfehlungen des DFB unterzogen habe: 

 

Name, Vorname (in Blockschrift) Geb.-Datum Unterschrift 

              

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 


